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(54) Gehäuse für einen Datenspeicher sowie eine Speichereinheit, Datenverarbeitungsanlage, 
Verfahren zur Herstellung des Gehäuses und Verwendung des Gehäuses und der 
Speichereinheit

(57) Die Erfindung betrifft ein Gehäuse für wenig-
stens einen Datenspeicher 30 mit einem Gehäusemantel
10 und wenigstens einer im Gehäusemantel 10 ange-
ordneten Aufnahmeeinrichtung zur mechanischen Befe-
stigung des Datenspeichers 30 innerhalb des Gehäuse-
mantels 10 und mit einer Kühleinrichtung 20 zur Kühlung
des Datenspeichers.

Es ist vorgesehen, dass an wenigstens einer Seite
des Gehäusemantel 10 mit diesem wärmeleitfähig ver-
bunden wenigstens ein Griffelement 20 angeordnet ist,
welches zur Verbesserung der haptischen Wirkung so-
wie zur Realisierung einer großen Oberfläche zwecks
Wärmeabfuhr an die Umgebung eine Mehrzahl von ober-
fiächenvergrößernden Formelementen 21 aufweist.
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Beschreibung

Beschreibung

[0001] Gehäuse für einen Datenspeicher sowie eine
Speichereinheit, Datenverarbeitungsanlage, Verfahren
zur Herstellung des Gehäuses und Verwendung des Ge-
häuses und der Speichereinheit
[0002] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Gehäuse
für wenigstens einen Datenspeicher, eine Speicherein-
heit, welche teilweise aus dem Gehäuse gebildet ist, und
eine Datenverarbeitungsanlage, welche die Speicher-
einheit umfasst. Außerdem betrifft die vorliegende Erfin-
dung ein Verfahren zur Herstellung des Gehäuses sowie
die erfindungsgemäße Verwendung des Gehäuses und
die Verwendung der Speichereinheit.
[0003] Das erfindungsgemäße Gehäuse dient insbe-
sondere als ein sogenannter Wechselrahmen zur Auf-
nahme eines Datenspeichers wie zum Beispiel einer
Festplatte. Das Gehäuse mit darin aufgenommenen Da-
tenspeicher stellt somit eine Speichereinheit dar, die
auch als Wechselplattenlaufwerk oder Wechselfestplat-
te bezeichnet werden kann. Diese haben üblicherweise
eine wesentliche höhere Leistungsfähigkeit als her-
kömmliche Wechselspeicher wie zum Beispiel Disketten,
CDs, DVDs oder USB-Sticks. Eine solche Speicherein-
heit ist üblicherweise transportabel und lässt sich bei ent-
sprechender Ausgestaltung der Anschlüsse in eine Da-
tenverarbeitungsanlage wie zum Beispiel in einen Com-
puter integrieren. Die Speicherkapazität kann bis zu
mehrere Gigabytes erreichen. In dem Gehäuse ist der
Datenspeicher üblicherweise stoßfest montiert. Das Ge-
häuse ist in der Geometrie derart ausgestaltet, dass es
in einen genormten Schacht in der Datenverarbeitungs-
anlage eingesteckt werden kann. Es lässt sich somit jede
normale Festplatte als Wechselmedium benutzen. Nach-
teilig an solchen wechselbaren Festplatten ist der relativ
große Aufwand zur Kühlung des Datenspeichers, be-
dingt durch die Wärmeentwicklung beim Betrieb des Da-
tenspeichers sowie ggf. durch den Betrieb der elektroni-
schen Komponenten einer Datenverarbeitungsanlage,
an die der Datenspeicher angeschlossen ist. Zur Kühlung
werden üblicherweise Lüfter eingesetzt, die einen Luft-
strom am Datenspeicher und/oder an dem diesen um-
gebenden Gehäuse zwecks Wärmeabfuhr erzeugen.
[0004] Aus der DE 198 33 050 A1 ist diesbezüglich
eine Vorrichtung zur Kühlung von Plattenspeichern be-
kannt, bei der zur passiven Kühlung des Speichers ein
Kühlkörper mit vergrößerter Oberfläche, zum Beispiel mit
einer Rippenstruktur, auf einen Teil der Außenwand des
Laufwerksgehäuses aufgeklebt wird. Außerdem wird ei-
ne aktive Kühlung dadurch bewirkt, dass durch ein Lüfter
Kühlungsluft derart angesaugt wird, dass diese an der
vergrößerten Oberfläche des Kühlkörpers entlang
streicht und somit für eine effiziente Wärmeabfuhr sorgt.
Nachteilig an dieser Ausführungsform einer Kühlung ei-
nes Datenspeichers ist, dass zur Abfuhr der von der Rip-
penstruktur freigesetzten Wärme an die Umgebung eine

extra Kühleinrichtung benötigt wird, was zu einem höhe-
ren materialtechnischen und fertigungstechnischen Auf-
wand sowie zu einem höheren Energieverbrauch und
Volumenbedarf führt.
[0005] Die DE 10 2006 036 973 A1 offenbart eine Hal-
tevorrichtung für Vorrichtungen zur Datenspeicherung,
bei der ein Behälter zur Aufnahme des Speichermediums
außerdem ein Kühlelement aufweist, welches in direk-
tem Kontakt mit dem Speichermedium steht. In weiterer
Ausbildung ist vorgesehen, dass der Behälter zur Auf-
nahme des Speichermediums mit einer außerhalb des
Gehäuses angeordneten Kühlvorrichtung zur verbesser-
ten Kühlung des Mediums verbunden ist. Bei dieser Aus-
führungsform einer Einrichtung zur Kühlung eines Da-
tenspeichermediums wird ein relativ großes Bauvolumen
um das Datenspeichermedium herum benötigt. Um das
Datenspeichermedium effizient kühlen zu können, muss
außerdem zusätzlich eine externe Kühlvorrichtung ver-
wendet werden. Neben dem erhöhten Bauvolumen ist
diese Kühleinrichtung demzufolge ebenfalls mit einem
erhöhten Energiebedarf zur Realisierung der Kühlung
sowie mit einem erhöhten material- und fertigungstech-
nischen Aufwand verbunden.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt somit die Auf-
gabe zugrunde, ein Gehäuse sowie eine das Gehäuse
umfassende Speichereinheit und wiederum eine die
Speichereinheit umfassende Datenverarbeitungsanlage
und ein Verfahren zur Herstellung des Gehäuses sowie
zur Herstellung der Speichereinheit zur Verfügung zu
stellen, mittels derer in einfacher und kostengünstiger
Weise ein Gehäuse bzw. eine Speichereinheit zur Ver-
fügung gestellt wird, mittels dessen effizient und zuver-
lässig die Kühlung eines Datenspeichermediums reali-
sierbar ist.
[0007] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
das im Anspruch 1 genannte Gehäuse, durch die im An-
spruch 10 genannte Speichereinheit, die im Anspruch 11
genannte Datenverarbeitungsanlage sowie durch das im
Anspruch 12 genannte Verfahren zur Herstellung des
Gehäuses erfindungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Ausge-
staltungen des erfindungsgemäßen Gehäuses sind in
den Unteransprüchen 2 bis 9 angegeben. Eine vorteil-
hafte Ausgestaltung des Verfahrens zur Herstellung des
Gehäuses ist im Anspruch 13 angegeben. Die Erfindung
ergänzend wird außerdem die Verwendung des erfin-
dungsgemäßen Gehäuses sowie der erfindungsgemä-
ßen Speichereinheit zur Verfügung gestellt.
[0008] Erfindungsgemäß wird ein Gehäuse für wenig-
stens einen Datenspeicher mit einem Gehäusemantel
und wenigstens einer im Gehäusemantel angeordneten
Aufnahmeeinrichtung zur mechanischen Befestigung
des Datenspeichers innerhalb des Gehäusemantels und
mit einer Kühleinrichtung zur Kühlung des Datenspei-
chers zur Verfügung gestellt. An wenigstens einer Seite
des Gehäusemantels ist mit diesem wärmeleitfähig ver-
bunden wenigstens ein Griffelement angeordnet, wel-
ches zur Verbesserung der haptischen Wirkung sowie
zur Realisierung einer großen Oberfläche zwecks Wär-
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meabfuhr an die Umgebung eine Mehrzahl von oberflä-
chenvergrößernden Formelementen aufweist. Dieses
Gehäuse dient zur Aufnahme eines Datenspeichers und
zur Verbindung des Datenspeichers mit einer Datenver-
arbeitungsanlage. Das Griffelement zum Hineinschie-
ben bzw. Herausziehen des Gehäuses in bzw. aus der
Datenverarbeitungsanlage ist dabei als Kühlkörper aus-
gestaltet. Vorzugsweise ist das Griffelement dabei an ei-
ner offenen Seite des Gehäusemantels, der im Wesent-
lichen den Querschnitt eines Hohlprofils aufweist, ange-
ordnet. Bevorzugt sind außerdem am Gehäusemantel
erste Formelemente angebracht, die in Ihrer Form zu-
mindest teilweise komplementär zu zweiten, an der Da-
tenverarbeitungsanlage angeordneten Formelementen
ausgestaltet sind, um ein einfaches und sicheres Ein-
schieben des Gehäuses in die Datenverarbeitungsanla-
ge zu ermöglichen. Als Datenspeicher können zum Bei-
spiel Festplatten verwendet werden, die im Gehäuse zu
montieren sind und mit diesem zusammen in einer Da-
tenverarbeitungsanlage integriert werden können. Die
Befestigung des Gehäuses in der Datenverarbeitungs-
anlage ist dabei vorzugsweise reversibel. Das erfin-
dungsgemäße Gehäuse ist jedoch nicht auf die Aufnah-
mebefestigung von Festplatten eingeschränkt, sondern
es kann auch vorgesehen sein, dass im Gehäuse Wech-
seldatenspeicher, die auch Wechselspeicher genannt
werden, aufgenommen werden können. Es sind außer-
dem in bevorzugter Ausgestaltung am Gehäuse Daten-
übertragungsleitungen vorgesehen, die an den Daten-
speicher angeschlossen bzw. anzuschließen sind, wel-
che entweder in einer separaten Schnittstelle enden oder
in einer im Gehäuse integrierten Schnittstelle, die dazu
dient, bei in einer Datenverarbeitungsanlage aufgenom-
men Gehäuse und darin integrierten Datenspeicher den
Datenaustausch zwischen den Datenspeicher und der
Datenverarbeitungsanlage zu realisieren.
[0009] Es ist dabei insbesondere vorgesehen, dass
die oberflächenvergrößernden Formelemente Kühlrip-
pen sind. Diese Kühlrippen erstrecken sich über die ge-
samte Länge des Griffelementes. Das Verhältnis der je-
weiligen Kühlrippenbreite B zur Kühlrippenhöhe H sollte
1/5 bis 3/5 betragen. Bevorzugt ist ein Verhältnis von
1,5/5 zu verwenden. Der Abstand zwischen den Rippen
sollte dabei genauso breit sein wie die Breite der jewei-
ligen zu einander beabstandeten Kühlrippen.
[0010] Zur Verbesserung der Möglichkeit der Einlei-
tung einer manuellen Zugkraft in das Griffelement ist vor-
gesehen, dass die Kühlrippen quer zur vorgesehen Ein-
schubrichtung verlaufen. Die Einschubrichtung ist dabei
die, die durch den Schacht in der Datenverarbeitungs-
anlage zum Einschieben des Gehäuses vorgegeben ist.
[0011] Vorteilhafterweise ist das Material des Gehäu-
semantels ein Metall, wobei sich insbesondere Alumini-
um anbietet und eine Aluminium-Stranggussprofil die be-
sten Vorteile hinsichtlich Stabilität, Wärmeabfuhr sowie
Fertigungsaufwand bietet.
[0012] Die wärmeleitfähige Verbindung zwischen dem
Gehäusemantel und dem Griffelement sollte mittels einer

Wärmebrücke realisiert sein. Diese Wärmebrücke dient
dem Wärmetransport vom Gehäusemantel zum Griffele-
ment. Dabei kann die Wärmebrücke durch eine unmit-
telbare mechanische Verbindung mittels flächiger Anla-
ge des Griffelementes am Gehäusemantel und Befesti-
gung mittels wenigstens einer Schraub- oder Nietverbin-
dung hergestellt sein.
[0013] Eine alternative Ausführungsform ist eine Wär-
mebrücke mittelbar zwischen dem Gehäusemantel und
dem Griffelement durch wenigstes ein Koppelelement in
Form wenigstens einen Drahtes oder Bügels zum Trans-
port der Wärme vom Gehäusemantel zum Griffelement.
[0014] In bevorzugter Ausführungsform ist wenigstens
eines der beiden Bauteile Gehäusemantel oder Griffele-
ment aus einem Aluminium-Stranggussprofil gefertigt.
[0015] Um einen Wärmeaustausch zwischen dem Da-
tenspeicher und elektronischen Systemen einer Daten-
verarbeitungsanlage, in die das Gehäuse eingeschoben
ist, zu vermeiden, ist vorgesehen, dass der Gehäuse-
mantel bis auf den Bereich der wärmeleitfähigen Kon-
taktierung mit dem Griffelement eine thermische Isolie-
rung aufweist. Die thermische Isolierung verhindert bzw.
verringert die Wärmeabfuhr über das Gehäuse. Um ei-
nen Wärmestau zu vermeiden, muss demzufolge die
Wärmeabfuhr über das Griffelement um so effizienter
wirken.
[0016] Erfindungsgemäß und zur Lösung der Aufgabe
wird außerdem eine Speichereinheit zur Verfügung ge-
stellt, welche im Wesentlichen das erfindungsgemäße
Gehäuse und wenigstens einen darin aufgenommenen
Datenspeicher, insbesondere eine Festplatte, umfasst.
Die Festplatte ist dabei entweder unlösbar im Gehäuse
montiert oder reversibel im Gehäuse befestigt.
[0017] Zur Lösung der Aufgabe wird zudem eine Da-
tenverarbeitungsanlage zur Verfügung gestellt, welche
wenigstens eine erfindungsgemäße Speichereinheit um-
fasst. In diese Datenverarbeitungsanlage ist die Spei-
chereinheit, umfassend das Gehäuse und den Daten-
speicher, zur Realisierung eines Datenaustausches zwi-
schen der Speichereinheit und der Datenverarbeitungs-
anlage eingeschoben. Die Speichereinheit ist dabei re-
versibel in der Datenverarbeitungsanlage befestigt.
[0018] Zur Lösung der Aufgabe wird außerdem ein
Verfahren zur Herstellung des erfindungsgemäßen Ge-
häuses angegeben, bei dem ein Gehäusemantel und we-
nigstens ein Griffelement mit einer Mehrzahl von ober-
flächenvergrößernden Formelementen zur Verfügung
gestellt wird, das Griffelement mit wenigstens zwei
Durchgangsbohrungen versehen wird und durch die
Durchgangsbohrungen mittels Bolzen mit dem Gehäu-
semantel verschraubt wird. Dabei ist der Gehäusemantel
bevorzugt ein Stranggussprofil. Die Durchgangsbohrun-
gen können mit Senkungen zur Aufnahme von Bolzen-
köpfen versehen sein. Die Bolzen können dabei selbst-
schneidend ausgeführt sein und sich in Materialkonzen-
trationsbereiche am Gehäusemantel eindrehen, oder sie
wirken alternativ mit Innengewinden am Gehäusemantel
zusammen.
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[0019] In bevorzugter Ausgestaltung des Verfahrens
ist vorgesehen, dass vor der Verschraubung des Griff-
elementes an dem Gehäusemantel aus dem Griffele-
ment ein Absatz mit der äußeren Kontur der Gehäuse-
mantelseite, an der das Griffelement zu befestigen ist,
herausgefräst wird. Es lässt sich damit ein formschlüs-
siges Einsetzen eines Gehäusemantelabschnittes in das
Griffelement und somit eine Vergrößerung der Kontak-
tierungsoberfläche und damit eine bessere Wärmeüber-
tragung zwischen dem Gehäusemantel und dem Griff-
element erreichen.
[0020] Die Erfindung ergänzend wird außerdem die
Verwendung des erfindungsgemäßen Gehäuses zur
Aufnahme und Befestigung wenigstens eines Datenspei-
chers und dessen Kühlung angegeben.
[0021] Außerdem wird die Verwendung der erfin-
dungsgemäßen Speichereinheit zur Speicherung von
wenigstens von einer Aufzeichnungseinrichtung aufge-
nommenen Daten, insbesondere von in einem Fahrzeug
angeordneten Videoaufzeichnungssystemen, angege-
ben. Dabei soll die Speichereinheit insbesondere geeig-
net sein, in Fahrzeugen des öffentlichen Nah- oder Fern-
verkehrs aufgezeichnete Daten zu speichern und bei Be-
darf durch Herausziehen der Speichereinheit aus einer
Datenverarbeitungsanlage des Fahrzeuges zur Verfü-
gung zu stellen. Die Speichereinheit kann anschließend
mit einer anderen, außerhalb des Fahrzeuges angeord-
neten Datenverarbeitungsanlage wiederum durch Ein-
schieben verbunden werden, so dass extern die im Fahr-
zeug aufgenommenen Daten in einfacher und zuverläs-
siger Weise ausgewertet werden können.
[0022] Die Erfindung soll anhand der beiliegenden
Zeichnungen erläutert werden. Es zeigen dabei:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Gehäuse in perspek-
tivischer Ansicht,

Figur 2 das Gehäuse mit darin angeordneten Daten-
speicher,

Figur 3 eine perspektivische Ansicht des Griffelemen-
tes von vorn und

Figur 4 eine perspektivische Ansicht des Griffelemen-
tes von hinten.

[0023] Das erfindungsgemäße Gehäuse umfasst ei-
nen Gehäusemantel 10, an dessen Stirnseite ein Griff-
element bzw. eine Kühleinrichtung 20 angeordnet ist. An
der dem Griffelement 20 gegenüberliegenden Seite des
Gehäusemantels 10 ist eine nicht dargestellte Schnitt-
stelle 13 zur Verbindung mit einer Datenverarbeitungs-
anlage angeordnet.
[0024] Das als Kühleinrichtung funktionierende Griff-
element 20 weist eine Mehrzahl von oberflächenvergrö-
ßernden Formelementen in Form von Kühlrippen 21 auf.
Diese Kühlrippen 21 verlaufen über die gesamte Länge
des Griffelementes 20. Senkrecht zur Erstreckungsrich-

tung der Kühlrippen 21 sind Durchgangsbohrungen 22
im Griffelement 20 angeordnet.
[0025] Wie aus Figur 2 ersichtlich ist, lassen sich
Schraub- oder Nietverbindungen 50 durch die Durch-
gangsbohrungen 22 mit Schraubkanälen 12, welche im
Materialkonzentrationsbereichen 11 an der Innenseite
des Gehäusemantels 10 angeordnet sind, verbinden.
Dabei können Schrauben verwendet werden, die selbst-
schneidend ein Gewinde beim Einschrauben herstellen.
[0026] Wie in Figur 2 ersichtlich ist, befindet sich im
Inneren des als Hohlprofil ausgestalteten Gehäuseman-
tels 10 der Datenspeicher 30. Bei dessen Betrieb ent-
steht Wärme, die dieser über Wärmestrahlung und Wär-
meleitung an den Gehäusemantel 10 abgibt. Durch die
Anlage des Griffelementes 20 am Gehäusemantel 10
wird die Wärme in das Griffelement 20 übertragen und
aufgrund der großen Oberfläche, hergestellt durch die
Kühlrippen 21, an die Umgebungsluft übertragen. Durch
die Position des Griffelementes 20 an der Stirnseite des
Gehäusemantels 10 ragt dieses aus einer Datenverar-
beitungsanlage heraus, wenn das Gehäuse zum Betrieb
des Datenspeichers 30 in eine Datenverarbeitungsanla-
ge eingeschoben ist. Das heißt, dass Wärme von den
Kühlrippen 21 relativ ungehindert an die Umgebungsluft
abgegeben werden kann.
[0027] Zur Vergrößerung der Fläche der mechani-
schen Kontaktierung zwischen dem Griffelement 20 und
dem Gehäusemantel 10 ist am Griffelement 20 ein Ab-
satz 23 herausgefräst, der es ermöglicht, das Griffele-
ment 20 zumindest abschnittsweise auf den Gehäuse-
mantel 10 aufzuschieben und somit einen geringeren Wi-
derstand für den Wärmetransport zu realisieren.
[0028] Das derart hergestellte erfindungsgemäße Ge-
häuse bzw. die damit hergestellte Speichereinheit lässt
sich in Einschubrichtung 40 in einen entsprechend kom-
plementär ausgeformten Schacht in einer Datenverar-
beitungsanlage einschieben, wodurch die Schnittstelle
13 am Gehäusemantel 10 mit zum Beispiel einem pas-
senden Stecker oder einer Buchse in der Datenverarbei-
tungsanlage, verbunden wird. Zur Vermeidung von Wär-
meübertragung vom Datenspeicher 30 an die ihn umge-
benen Datenverarbeitungsanlage bzw. eines Wärme-
überganges von der Datenverarbeitungsanlage zum
Wärmespeicher 30 kann der Gehäusemantel 10 mit einer
thermischen Isolierung 14 an seiner Oberfläche verse-
hen sein, die bis auf den Bereich der Kontaktierung mit
dem Griffelement 20 im Wesentlichen den Gehäuseman-
tel 10 vollständig abdeckt. Dadurch, dass das Griffele-
ment 20 aus der Datenverarbeitungsanlage herausragt,
ist eine ausreichende Wärmeabfuhr aufgrund dessen
großer Oberfläche selbst bei thermischer Isolierung des
Gehäusemantels 10 gegeben.
[0029] Neben der Funktion der optimalen Wärmeab-
fuhr hat das Griffelement 20 den Vorteil, dass es aufgrund
der angeordneten Kühlrippen 21 für einen Benutzer eine
bessere Haptik bzw. größere Oberflächenrauigkeit bie-
tet, die ihm ein Herausziehen des Gehäuses bzw. der
Speichereinheit aus einer Datenspeicheranlage erleich-
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tert.

Bezugszeichenliste

[0030]

10 Gehäusemantel
11 Materialkonzentrationsbereich
12 Schraubkanal
13 Schnittstelle
14 thermische Isolierung
20 Kühleinrichtung, Griffelement
21 oberflächenvergrößerndes Formelement, Kühlrip-

pe
22 Durchgangsbohrung
23 Absatz
30 Datenspeicher
40 Einschubrichtung
50 Schraub- oder Nietverbindung

Patentansprüche

1. Gehäuse für wenigstens einen Datenspeicher mit ei-
nem Gehäusemantel (10) und wenigstens einer im
Gehäusemantel (10) angeordneten Aufnahmeein-
richtung zur mechanischen Befestigung des Daten-
speichers innerhalb des Gehäusemantels (10) und
mit einer Kühleinrichtung (20) zur Kühlung des Da-
tenspeichers, dadurch gekennzeichnet, dass an
wenigstens einer Seite des Gehäusemantels (10)
mit diesem wärmeleitfähig verbunden wenigstens
ein Griffelement (20) angeordnet ist, welches zur
Verbesserung der haptischen Wirkung sowie zur
Realisierung einer großen Oberfläche zwecks Wär-
meabfuhr an die Umgebung eine Mehrzahl von ober-
flächenvergrößernden Formelementen (21) auf-
weist.

2. Gehäuse nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die oberflächenvergrößernden Formele-
mente Kühlrippen (21) sind.

3. Gehäuse nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kühlrippen (21) quer zur vorgesehe-
nen Einschubrichtung (40) verlaufen.

4. Gehäuse nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Material des Gehäusemantels (10) ein Metall ist.

5. Gehäuse nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die wärmeleitfähige Verbindung zwischen dem Ge-
häusemantel (10) und dem Griffelement (20) mittels
einer Wärmebrücke realisiert ist.

6. Gehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-

net, dass die Wärmebrücke durch eine unmittelbare
mechanische Verbindung mittels flächiger Anlage
des Griffelementes (20) am Gehäusemantel (10)
und Befestigung mittels wenigstens einer Schraub-
oder Nietverbindung (50) hergestellt ist.

7. Gehäuse nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich-
net, dass die Wärmebrücke mittelbar zwischen Ge-
häusemantel (10) und Griffelement (20) durch we-
nigstens ein Koppelelement in Form wenigstens ei-
nes Drahtes oder Bügels zum Transport der Wärme
vom Gehäusemantel (10) zum Griffelement (20) her-
gestellt ist.

8. Gehäuse nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusemantel (10) und/oder das Griffelement
(20) aus einem Aluminium-Stranggussprofil gefertigt
ist.

9. Gehäuse nach wenigstens einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Gehäusemantel (10) bis auf den Bereich der wär-
meleitfähigen Kontaktierung mit dem Griffelement
(20) eine thermische Isolierung (14) aufweist.

10. Speichereinheit mit einem Gehäuse nach wenig-
stens einem der Ansprüche 1-9 und wenigstens ei-
nem darin aufgenommenen Datenspeicher (30), ins-
besondere einer Festplatten.

11. Datenverarbeitungsanlage, welche wenigstens eine
Speichereinheit gemäß Anspruch 10 umfasst.

12. Verfahren zur Herstellung des Gehäuses nach we-
nigstens einem der Ansprüche 1-9, bei dem ein Ge-
häusemantel und wenigstens ein Griffelement mit
einer Mehrzahl von oberflächenvergrößernden For-
melementen zur Verfügung gestellt wird, dadurch
gekennzeichnet, dass das Griffelement (20) mit
wenigstens zwei Durchgangsbohrungen (22) verse-
hen wird und das Griffelement (20) durch die Durch-
gangsbohrungen (22) mittels Bolzen mit dem Ge-
häusemantel (10) verschraubt wird.

13. Verfahren zur Herstellung des Gehäuses nach An-
spruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass vor der
Verschraubung des Griffelementes (20) an den Ge-
häusemantel (10) aus dem Griffelement (20) ein Ab-
satz mit der äußeren Kontur der Gehäusemantelsei-
te, an der das Griffelement (20) zu befestigen ist,
herausgefräst wird.

14. Verwendung des Gehäuses nach wenigstens einem
der Ansprüche 1 - 9 zur Aufnahme und Befestigung
wenigstens eines Datenspeichers (30) und dessen
Kühlung.
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15. Verwendung der Speichereinheit nach Anspruch 10
zur Speicherung von wenigstens von einer Aufzeich-
nungseinrichtung aufgenommenen Daten, insbe-
sondere von in einem Fahrzeug angeordneten Vi-
deo-Aufzeichnungssystem.
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